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Zitat von Susannea

Wie gesagt, das kann man nur unter bestimmten Bedingungen.

Dazu dürfen die Eltern entweder nicht verheiratet sein oder das Elternteil in der GKV
verdient mehr als das in der PKV oder das Elternteil in der PKV liegt unter der
Bemessungsgrenze.

Da das Bruttogehalt maßgebend ist, ist es nicht so schwierig mehr zu verdienen. Es macht also
Sinn genau zu schauen. Wenn der verbeamtete Elternteil netto mehr verdient, kann es immer
noch sehr gut sein, dass der nicht verbeamtete Elternteil brutto mehr auf dem Lohnzettel
stehen hat.
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